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30.	 Satzung der Erzbischöflichen Stiftung St. Matthias 
Wolfratshausen-Waldram

Satzung der Erzbischöflichen Stiftung  
St. Matthias Wolfratshausen-Waldram

Präambel

Die Stiftung St. Matthias wurde als selbstständiger Rechtsträger für das am  
1. September 1927 erstmals in München gegründete, am 1. Mai 1929 nach 
München-Fürstenried und am 1. September 1957 nach Wolfratshausen-Wald-
ram verlegte Spätberufenenseminar St. Matthias errichtet. Die Stiftung verfolg-
te ausschließlich und unmittelbar den gemeinnützigen und kirchlichen Zweck 
des Unterrichts und Betriebs eines Seminars (Internat) und einer damit ver
bundenen Schule (Gymnasium und Kolleg). Die Schüler sollten so im Geist der 
katholischen Kirche erzogen werden, dass ihnen nach erfolgreicher Reife
prüfung die Wahl des Theologiestudiums und die Entscheidung für den geis
tlichen und priesterlichen Beruf ermöglicht wurde. 

Mit der Stiftungssatzung vom 1. September 2017 wird der bisherige Stiftungs-
zweck erweitert. Als Antwort auf die Veränderungen in Kirche und Gesellschaft 
sowie in der Lebenswelt junger Menschen wird das Schul- und Wohnangebot 
ausgebaut. Ziel ist die Förderung der individuellen Berufung von Männern und 
Frauen unter Berücksichtigung der Vielfalt der Berufe der Kirche in Seelsorge 
wie auch in Pädagogik und Verwaltung.

Artikel 1 
Name, Sitz, Rechtsform

(1)	� Die Stiftung führt den Namen 

	 „Erzbischöfliche Stiftung St. Matthias Wolfratshausen-Waldram“

	 und hat ihren Sitz in Wolfratshausen.

(2)	� Die Stiftung ist eine öffentliche juristische Person des Kirchenrechts  
(c. 116 CIC) sowie eine kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts gemäß 
Artikel 21 ff. des Bayerischen Stiftungsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26. September 2008, GVBl. 2008, S. 834.

(3)	� Die Aufsicht über die Stiftung wird gemäß Artikel 11 Absatz 2 dieser 
Satzung von der für ihren Sitz zuständigen kirchlichen Stiftungsaufsichts-
behörde wahrgenommen.
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Artikel 2 
Stiftungszweck

(1)	� Die Stiftung hat den Zweck, junge Menschen bei der Entdeckung und Ent-
wicklung ihrer Berufung und bei der Berufsfindung, unabhängig von einer 
bestimmten Altersgrenze, zu begleiten. Dabei wird der Blick für die Vielfalt 
und Attraktivität der Berufe der Kirche in Seelsorge, Pädagogik und Ver-
waltung geöffnet und die persönliche Entwicklung seelsorglich und päda-
gogisch begleitet und unterstützt.

(2)	� Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch die Trägerschaft 

	 –	� eines (Spätberufenen-)Gymnasiums und eines Kollegs zum Erlangen 
der Allgemeinen Hochschulreife,

	 –	� einer Fachoberschule mit Ausbildungsrichtung Sozialwesen zum Er-
langen der Fachhochschulreife sowie

	 –	� eines begleiteten Wohnangebotes.

(3)	� Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und 
kirchliche Zwecke gemäß can. 114 § 2 CIC 1983 sowie im Sinne des Ab-
schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§§ 51 ff. AO).

	� Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke. Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsmäßigen 
Zwecke verwendet werden. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden.

Artikel 3 
Stiftungsvermögen

(1)	� Die Stiftung hat Grundstockvermögen und freies Vermögen. Das Grund-
stockvermögen besteht aus dem Grund und Boden der Stiftung und ist 
gleichzeitig das Stammvermögen im Sinne des Codex luris Canonici. Zum 
freien Vermögen gehören auch die Rücklagen.

(2)	� Der Bestand der Stiftung wird durch die Erzdiözese München und Freising 
gewährleistet (Artikel 22 Absatz 1 BayStG).

(3)	� Über das Grundstockvermögen ist ein Inventar zu fertigen und mindes-
tens einmal jährlich zu aktualisieren. Belege über Veränderungen sind dem 
Inventar beizufügen.
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(4)	� Das freie Vermögen besteht aus Erträgen des Grundstockvermögens und/
oder Zustiftungen bzw. Zuwendungen, die nicht in das Grundstockvermö-
gen fallen. Sie sind nach den Grundsätzen einer gewissenhaften, sparsa-
men und zweckentsprechenden Verwaltung zu verwenden. 

(5)	� Die Stiftung ist berechtigt, Zustiftungen und sonstige Zuwendungen, wie 
zum Beispiel Spenden, einzuwerben und entgegenzunehmen. Sie können 
unmittelbar für die Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke verwandt wer-
den, außer der Spender oder Zuwendungsgeber ordnet an, dass sie dem 
Grundstockvermögen hinzuzufügen sind. 

Artikel 4 
Organe der Stiftung

(1)	� Die Organe der Stiftung sind:

	 a)	� der Stiftungsrat (Artikel 5),

	 b)	� der Stiftungsdirektor (Artikel 7) sowie

	 c)	� das Direktorium (Artikel 8).

(2)	� Die Mitglieder der Organe sind verpflichtet, über vertrauliche Angelegen-
heiten sowie über Betriebs- und Geschäftsverhältnisse, die ihnen als Mit-
glieder der Organe bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, soweit 
sich aus rechtlichen Verpflichtungen nicht etwas anderes ergibt. Dies gilt 
auch nach Ausscheiden aus dem Organ.

Artikel 5 
Stiftungsrat, Vorsitzender des Stiftungsrates

(1)	� Der Stiftungsrat besteht aus fünf Mitgliedern. Die Amtszeit beträgt fünf 
Jahre. Eine erneute Bestellung ist, auch mehrfach, möglich. 

(2)	� Dem Stiftungsrat gehören kraft Amtes der/die Leiter/-in(nen) des Ressorts 
Personal sowie des Ressorts Bildung bzw. deren Nachfolgeeinheiten an. 
Diese wechseln im Turnus von zwei Jahren im Vorsitz des Stiftungsrates 
und dessen Stellvertretung ab. Die weiteren Mitglieder des Stiftungsrates 
werden auf Vorschlag seines Generalvikars vom Erzbischof von München 
und Freising berufen und entlassen. Mindestens ein Mitglied des Stif-
tungsrates muss über durch akademische Ausbildung und/oder umfang-
reiche berufliche Erfahrung nachgewiesene fundierte Sachkunde in wirt-
schaftlichen und/oder juristischen Angelegenheiten besitzen. Scheidet ein 
Mitglied vor Ende der Amtsperiode aus, so ist für die verbleibende Amts-
periode ein/eine Nachfolger/-in zu berufen.
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(3)	� Die Mitglieder des Stiftungsrates sind grundsätzlich neben- bzw. ehren-
amtlich tätig. Die Erstattung angefallener Auslagen und eine angemessene 
Aufwandsentschädigung durch die Stiftung sind zulässig, sofern die Mit-
glieder des Stiftungsrates nicht in einem Dienst- bzw. Anstellungsverhält-
nis zur Erzdiözese München und Freising stehen. Sonstige Vermögensvor-
teile aus Mitteln der Stiftung dürfen ihnen nicht zugewendet werden.

(4)	� Der Stiftungsrat hat insbesondere die Aufgabe, über alle Angelegenheiten 
zu entscheiden, die für die Stiftung von grundlegender Bedeutung sind; 
dies umfasst insbesondere:

	 a)	� Festlegung, laufende Überprüfung und Anpassung der Leitlinien und 
Grundsätze für das Handeln der Stiftung in Erfüllung des Stiftungs-
zwecks

	 b)	� Erteilung von (Einzel-)Weisungen an den Stiftungsdirektor und/oder 
die Mitglieder des Direktoriums sowie Kontrolle der ordnungsgemä-
ßen Verwendung des Stiftungsvermögens

	 c)	� Prüfung und Genehmigung der Jahresplanung der Stiftung

	 d)	� Beschlussfassung über die Annahme von Zustiftungen

	 e)	� Beschlussfassung über Maßnahmen, die der stiftungsaufsichtlichen 
Genehmigung oder nach Maßgabe dieser Satzung, der Geschäfts-
ordnung für den Stiftungsrat und das Direktorium oder aus einem an-
deren Grund der Zustimmung des Stiftungsrates bedürfen 

	 f)	� Prüfung und Genehmigung des Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn-
und-Verlust-Rechnung und Anhang) sowie des Lageberichts

	 g)	� Beschlussfassung über die Verwendung des freien Vermögens der 
Stiftung (Jahresüberschuss, Zustiftungen, Zuwendungen, Rücklagen) 

	 h)	� Beschlussfassung über Zuweisung von Vermögen zum Grundstock-
vermögen

	 i)	� Beauftragung der externen Revision sowie des externen Jahresab-
schlussprüfers und Entgegennahme der entsprechenden Berichte

	 j)	� Entlastung des Stiftungsdirektors und der Mitglieder des Direktoriums

	 k)	� Erlass einer Geschäftsordnung für den Stiftungsrat und für das Direk-
torium, eines Geschäftsverteilungsplans für das Direktorium sowie 
eines abgestuften Katalogs zustimmungspflichtiger Geschäfte

	 l)	� Errichtung weiterer Gremien mit beratender Funktion (z. B. Kuratorium 
o.Ä.), deren Besetzung, Aufgaben und Auflösung
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(5)	� Jedes Mitglied des Stiftungsrates ist berechtigt und verpflichtet, sich über 
die Angelegenheiten der Stiftung zu informieren. Es kann dazu Einsicht in 
die Stiftungsunterlagen nehmen und Auskunft von der Geschäftsführung 
verlangen.

Artikel 6 
Sitzungen des Stiftungsrates 

(1)	� Der Stiftungsrat tritt mindestens zweimal pro Halbjahr – das erste Mal 
innerhalb der ersten drei Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres – 
auf Einladung des Stiftungsratsvorsitzenden zu einer Sitzung zusammen. 
Er tritt ferner zusammen, wenn mindestens zwei Mitglieder des Stiftungs
rates oder das Direktorium dies verlangen. Der Stiftungsrat ist beschluss-
fähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Die Be-
schlüsse werden grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der Anwesenden 
gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 
Eine anderweitige Form der Beschlussfassung, insbesondere durch 
Stimmabgabe in Schriftform, elektronischer Form oder in Textform sowie 
mündlich oder fernmündlich, ist ebenfalls zulässig, wenn sich jedes Mit-
glied des Stiftungsrates damit einverstanden erklärt. 

(2)	� Die Mitglieder des Direktoriums haben ohne Stimmrecht an den Sitzungen 
des Stiftungsrates teilzunehmen, sofern der Stiftungsrat nicht etwas ande-
res beschließt. 

(3)	� Über die Sitzungen des Stiftungsrates ist ein Protokoll zu führen, das vom 
Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

Artikel 7 
Stiftungsdirektor

(1)	� Der Stiftungsdirektor vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich, 
insbesondere auch gegenüber der Erzdiözese München und Freising. 
Dem Stiftungsdirektor obliegt die Gesamtleitung der Stiftung und ihren 
Einrichtungen. Er trägt innerhalb des Direktoriums die Letztverantwortung 
für alle Entscheidungen sowie die Umsetzung der Vorgaben des Stiftungs-
rates. 

(2)	� Der Stiftungsdirektor soll Kleriker sein und wird nach Anhörung des Stif-
tungsrates durch den Erzbischof von München und Freising ernannt. Die 
Abberufung kann jederzeit durch den Erzbischof von München und Frei-
sing nach Anhörung des Stiftungsrates erfolgen.
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Artikel 8 
Direktorium

(1)	� Das Direktorium der Stiftung besteht aus

	 –	� dem Stiftungsdirektor,

	 –	� dem/der Schulleiter/-in,

	 –	� dem/der religionspädagogischen Leiter/-in,

	 –	� dem/der Betriebsleiter/-in.

(2)	� Der Aufgabenbereich des Direktoriums umfasst alle Angelegenheiten 
strategisch-konzeptioneller Art. Im Übrigen nehmen die Mitglieder des 
Direktoriums die ihnen im Geschäftsverteilungsplan für das Direktorium 
übertragenen Aufgaben nach Maßgabe der Geschäftsordnung für den 
Stiftungsrat und das Direktorium wahr. Die Mitglieder des Direktoriums 
vollziehen die ihren jeweiligen Aufgabenbereich betreffenden Beschlüsse 
des Stiftungsrates und führen insoweit die Geschäfte der Stiftung, soweit 
sich aus dieser Satzung nicht etwas anderes ergibt. Ihnen kann im Rah-
men dieses Aufgabenbereichs durch den Stiftungsrat generell oder für 
den Einzelfall Vollmacht in der Weise erteilt werden, dass diese nur ge-
meinsam mit dem Stiftungsdirektor ausgeübt werden kann. Für Geschäfte 
der laufenden Verwaltung kann ihnen auch Einzelvertretungsmacht erteilt 
werden.

Artikel 9 
Jahresplan und Jahresabschluss

(1)	� Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2)	� Die Vermögens- und Wirtschaftsverwaltung ist nach den Grundsätzen der 
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit und nach den geltenden kirchlichen 
und staatlichen Vorschriften für Stiftungen zu führen. Die Geschäftsfüh-
rung erstellt insbesondere eine Jahresplanung, eine Buchführung, einen 
durch einen vom Stiftungsrat zu bestellenden Wirtschaftsprüfer zu prüfen-
den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn-und-Verlust-Rechnung und Anhang) 
sowie einen Lagebericht, jeweils nach den von der Erzdiözese München 
und Freising aufgestellten und angewandten Grundsätzen. 

(3)	� Innerhalb von drei Monaten nach Ablauf eines Jahres legt das Direktorium 
dem Stiftungsrat den Jahresabschluss sowie den Lagebericht vor. Der 
Jahresabschluss ist im Rahmen ordnungsgemäßer Buchführung in gleich-
bleibender Form abzufassen und muss Bilanz, Gewinn-und-Verlust-Rech-
nung und Anhang enthalten. Der Prüfbericht zum Jahresabschluss ist dem 
Stiftungsrat bis spätestens zum 31. Mai des Folgejahres vorzulegen.
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(4)	� Die Jahresschlussprüfung einschließlich der Prüfung der Vermögensver-
waltung und des Inventars wird durch einen vom Stiftungsrat jährlich zu 
bestimmenden Wirtschaftsprüfer vorgenommen. Der Stiftungsrat ist be-
rechtigt, jederzeit Sonderprüfungen, auch durch Dritte, durchführen zu 
lassen.

Artikel 10 
Anstellungsverhältnisse der Stiftung

Auf die Anstellungsverhältnisse findet die Grundordnung des kirchlichen Diens-
tes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse Anwendung. Beschäftigte der 
Stiftung dürfen in finanzieller Hinsicht nicht bessergestellt werden als vergleich-
bare Beschäftigte der Erzdiözese München und Freising.

Artikel 11 
Geltung des kirchlichen Rechts, Stiftungsaufsicht

(1)	� Die Vorschriften des kirchlichen Rechts, insbesondere des Codex luris 
Canonici und hierzu ergangener ergänzender Regelungen des Partikular-
rechts der Deutschen Bischofskonferenz in Bezug auf kirchliche Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts, werden durch diese Satzungen nicht berührt.

(2)	� Die Stiftung unterliegt der für ihren Sitz zuständigen Stiftungsaufsicht. Die 
Aufsicht richtet sich nach dem am Sitz der Stiftung geltenden staatlichen 
und kirchlichen Stiftungsrecht (KiStiftO). 

Artikel 12 
Satzungsänderung

Über eine Satzungsänderung bzw. die Änderung des Zweckes der Stiftung 
entscheidet der Stiftungsrat mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mit
glieder auf einer ordentlichen Sitzung. Das Erfordernis bischöflicher Geneh
migung bleibt unberührt.

Artikel 13 
Auflösung der Stiftung, Heimfall

(1)	� Über die Auflösung der Stiftung entscheidet der Stiftungsrat mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder auf einer ordentlichen Sitzung. 
Das Erfordernis bischöflicher Genehmigung bleibt davon unberührt. 
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(2)	� Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei vollständigem Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen der Stiftung an die Erzdiö-
zese München und Freising, die es unmittelbar und ausschließlich für ge-
meinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat, vorran-
gig für solche, die der Zwecksetzung der Stiftung möglichst nahekommen.

Artikel 14 
Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit ihrer Genehmigung durch den Erzbischof der Erzdiözese 
München und Freising in Kraft. Gleichzeitig treten die Satzung vom 9. Februar 
1982 sowie die ergänzenden Bestimmungen zur Satzung vom 17. August 1984 
außer Kraft.

München, den 21. Dezember 2017

Reinhard Kardinal Marx 
Erzbischof von München und Freising


